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Pflichtwandlung bei  
Fälligkeit (Rückzahlung)

Bei Fälligkeit werden die MCN durch Wandlung in UBS Aktien 
zurückbezahlt. Das bei Fälligkeit anwendbare Wandlungsverhältnis 
wird wie folgt bestimmt:
–	 Wenn VWAP bei Fälligkeit ≤ Mindestwandlungspreis: 

Stückelung der MCN geteilt durch den Mindestwandlungspreis 
(Maximalwandlungsverhältnis);

–	 Wenn VWAP bei Fälligkeit ≥ Maximalwandlungspreis: 
Stückelung der MCN geteilt durch den Maximalwandlungspreis 
(Mindestwandlungsverhältnis). Zusätzlich wird der Emittent dem 
Inhaber der MCN Aktien gemäss folgender Formel liefern: 
[(VWAP – Maximalwandlungspreis) x Zusätzlicher Aktienfaktor] 
geteilt durch VWAP, wobei sich der Zusätzliche Aktienfaktor wie 
folgt berechnet: [1 – (Mindestwandlungspreis geteilt durch 
Maximalwandlungspreis)] x [Stückelung der MCN geteilt durch 
Mindestwandlungspreis]; 

–	 Wenn VWAP bei Fälligkeit zwischen Mindestwandlungspreis und 
Maximalwandlungspreis: Stückelung der MCN geteilt durch 
VWAP.

Kapitalausschüttungen Volle Anpassung des Wandlungspreises bei Dividenden und 
Barausschüttungen auf UBS-Aktien

Vorzeitige Wandlung durch 
Inhaber der MCN

Bei vorzeitiger Wandlung durch den Inhaber der MCN erhält dieser 
eine Anzahl Aktien, welche auf dem Wandlungsverhältnis bei 
Fälligkeit beruht. Der Inhaber der MCN behält den Anspruch auf alle 
aufgelaufenen und noch nicht bezahlten Zinsen sowie auf alle Zinsen, 
welche bis zum ursprünglichen Fälligkeitsdatum noch fällig werden, 
wobei diese an den ursprünglichen Coupon-Daten zahlbar sind.

Vorzeitige Wandlung durch 
Emittenten

Bei vorzeitiger Wandlung durch den Emittenten erhält der Inhaber 
der MCN eine Anzahl Aktien, welche auf dem Maximalwandlungs-
verhältnis beruht. Der Inhaber der MCN behält den Anspruch auf 
alle aufgelaufenen und noch nicht bezahlten Zinsen sowie alle 
Zinsen, welche bis zum ursprünglichen Fälligkeitsdatum noch fällig 
werden, wobei diese an den ursprünglichen Coupon-Daten zahlbar 
sind.

Verkaufssperrfrist (Lock-up) 6 Monate nach dem Zahlungsdatum

Verwässerungsschutz Marktübliche Bestimmungen

Ausserordentliche Anpassung Falls UBS AG innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der 
Ausgabe der MCN mehr als CHF 5 Milliarden Aktien, andere 
Eigenkapitalinstrumente oder aktiengebundene Wertpapiere zu 
einem Ausgabepreis unter dem Referenzpreis, oder zusätzliche 
Pflichtwandelanleihen oder gleichwertige Instrumente mit einem 
höheren Zinssatz als dem Coupon der MCN oder einem 
Maximalwandlungspreis unter dem Maximalwandlungspreis der 
MCN, ausgibt, so kann der Maximalwandlungspreis reduziert 
werden, jedoch nicht unter den Mindestwandlungspreis.
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